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Xii. Gesetzgebungsperiode 

P " 17. Juni 1971 ras. : 

A n fra r, e 

der Abgeordneten Regensburger, Dr.Keimel, Ing.Letmaier 

und Genossen 

an den Bundesminister fUr Soziale Verwaltung 

betreffend Novellierung des ASVG 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit 2.Juni 1967 die Regelung 

des ASVG alJ.fgehoben, wonQch Söhne und Töchter von Unte:!:'nehmern, 

die im elterlichen Betrieb mitarbeiteten, von der vollell 

Sozialversicherung ausgeschlossen waren. Es handelte sich dabei 

hauptsi:ichlich um Hand1,verksbetriebe in denen elie Söhne und 

Töchter zwar jahrelang als Lehrlinge und Gesellen bei den 

Eltern arbeiteten, aber keineswegs den Schutz der Sozial

versicherung wie andere Betriebsangehörige hatten. Seit dem 

Erkenntnis des Verfassung::;gerichtshofes sind diese Sö'::me und 

Töchter im elterlichen Betrieb wie auch andere Arbeitnehmer 

sozialversichert. Die Beschäftigungszeiten aus den vorangegangenen 

Jahren a~er sind verloren, was fUr die Pensionsberechnung natUrlieh 

schwerwiegende Folgen haben wird; die Aufhebung durch den 

Verfassungsgerichtshof hat ja keine r~ckwirkende ~:irkung. 

Den entstandenen Nachteil durch eine freiwillige Nachzahlung 

von Beiträgen aus~ugleichen,ist nicht oöglich, da eine solche 

Nactzahlung nicht vorgesehen ist. In einige~ Jahren werden die 

Leidtragenden eines verfassungswidrigen Gesetzes a~ der Höhe 

ihrer Pensionen die Folgsn zu spUren bekommen. 

Die unterzeichneteil Abecordneten stellen daher folgende 

A n f r Cl g e : 

Sind ·Sie berci t, die für den betrcffeT~<;YI ?U'SOD21l.J:rcis e:-c-~

standenen Nachteile durch eine Novellieruug des ~SVG Z~ bs-
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